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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1991

Norm

UrhG §3 Abs1

UrhG §73

UrhG §81 Abs1

Rechtssatz

Wurde ein Paßfoto ohne Zustimmung des Fotografen verö8entlicht, dann kann die Unterlassung des Verö8entlichens

solcher Lichtbilder ohne Rücksicht darauf verlangt werden, ob das betre8ende Foto ein bloßes Lichtbild im Sinn des §

73 UrhG oder ein Lichtbildwerk im Sinn des § 3 Abs 1 UrhG war, hat doch der Verletzer in jedem Fall gegen ein

ausschließliches Recht des Fotografen verstoßen. Schon aus diesem Grund ist - in Verbindung mit einem am konkreten

Verstoß (Verö8entlichung des konkreten Paßfotos) orientierten Einzelverbot - eine die künftige Umgehung des

Verbotes verhindernde allgemeine Fassung des Unterlassungsbegehrens in dem Sinn notwendig und zulässig, daß

auch das Verö8entlichen anderer Lichtbilder des Fotografen untersagt wird. Dabei wird das Wort "Lichtbild" als

Oberbegri8 verwendet; es umfaßt daher sowohl "bloße Lichtbilder" im Sinne des § 73 UrhG als auch "Lichtbildwerke"

im Sinne des § 3 Abs 1 UrhG.
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